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y

Verordnungen

-  V e r o r d n u n g
über die Beftirderungsentgelte im Verkehr

mit Taxen für den Landkreis Havelland
- Tarifverordnung -

Auf der Grundlage des $ 5l Abs I des Personenbe-
f(irderungsqesetzes (PBefC) i d F der Bekannt-
tnaohung vom 8. Ar.rgust 1990 (BGBI I ,  S.  1690) i
V m \ 6 der Verordnung tiber die zuständigen
Behorden und über die Ernrächtigun_e zunr Erlass
von Rechtsverordnungen nach dem Personenbe-
förderungsgesetz (Zust -VO PBetG) des Landes
Brandenbr-rrg l,orn l l  l \, lai lqq3 (GVBI BB Il, S
l l 8 ). zvletz:. geändeft durch Artikel 5 cles 4 Geset-
zes zur Funktionalrefbrrn int Land Brandenburg
vonr f  2 l )ezenrbcr 1997 16yBl I  S 172).  hat  c ier
Kreistag des l-andkreises F{avelland aurf seiner
Sitzung am lq Febnrar 200 i fblgende Rechtsrrer-
orcfurung irber die Betbrderungsentgeite irn \rerkehr
mrt 

' l-axen 
erlasserr

s r
Celtu ngsbereich -  Pf l icht thhrgebiet

( I i  Drese \ ' 'erordnrrns qiit t i ir {.rnternelrmen des
Gelegenheitsr erkelrrs ntit T'aren. deren
[Jetriebssitz qich i i l t Landkr-eis Havellanc{
het lndct

f l I Das [, i l ir: irtthhrgebiet rinrtbsst clas 
"ferritoriunt

des l .a i tc ikreises Flar.el lancl  Die nach dieser
\ eroreirnrnq tbstgesetzten Bc'l i jrderungsentuelte
iirrcien bei l:ahrterr innerhalb des pfl ichtfährse-
i le les  {nu s11chly1g.

( i  )  lnner.haib i les Ptl ichtt i l l i i 'sebieres lresteht
B c.tir rd enr nqspt'l i c ht

{ J I  l ;r i r  . . \Lrt irassfahrterr.  cl ie i tber cjas Pl l iulrt fahrqe-
biet hinausgehen kann cläs Bef(rrdertrnssentgelt
v.ol '  Beginn cler Fahrt i l i t  dent Fahrqast
i  t ,-reinban u erden

(-i  )  Krankentranspr)11e Lrntr.r ' i iegen nicht diesern'trarif. 
wenli lilr ihl't- ALrstührr,rng \,'errträge nrit

ot l 'ent l ich-rechtl ichen Kostenträsern bestehen.
Hier gelten die r, 'ertraql ich vereinbanen Vergü-
tunqen aIs tbstgesetzte Betoi 'clenrnqsentqelte.

(ö) \ \ 'e rden - faren 
i rn  [ . in ienr , ,erkehr  für  den OpNV

eingesetzt.  so f lnder diese Verordnuns keine
Anu'endunq Hier eelten r l ie tnit  clem OPNV
Autiraggeber
Vergütuneen

ry

L-

vefiraglich r,'ereinbarten

s 2
Befürderungsentgelte

(l) Das Entgelt für die Befürderung von personen
mit Taxen wird, unabhängig von der Zahl der zu
befordernden Personen, im Pflichtfahrgebiet wie
folgt festgelegt:

Vom l. April 2001 bis 31. Dezember 2001

1.1 Grundbetrag 3,90 DM

l 2 Beforderungspreis (Besetztfahrten je km)
a) rverktags 06:00 - 22.00 Uhr 2,10 DM
b) werktags 22 00 - 06.00 Uhr

sowie sonn- und feiertags 2,30 DM

1.3 Fur Leeranfbhrten. die tiber die
B etriebssitzgemeinde hinaus-
fuhren, ab Ortsausgang der
Betriebssitzgemeinde je km 1,20 DM
1I)er Antahrtspreis cntil lh bei
i lcs,-:tztlhhrt i n ltrcht ung Iletrietrs si tz. )

1.4 Zuschlag fur Großraumtaxen
Ab der funften Person je Person Z,S0

I .5 Zuschlag fur Funkvermittlung 2,00

l 6 Bestellfbhrten mit einer
Vorlaufieit größer 30 Minuten 1,50

DM

DM

DM

0.20 DM.

2,OOEUR

(2) Die Fortschaltstutb fur jede
angefangene Teilstrecke beträgt

Ab dem l .  Januar 2002

I I Grundbetrau

| 2 BetiirderLrngspreis (Besetztfahrten je km)
a) werktags 06:00 -  22:00 Uhr I . IOEUR
b) werktags 22 00 - 06:00 Uhr

sow,ie sonn- und feiertags t,20EUR

l.i Fur Leeranfahrten. die tiber die
Betriebssi tzgemeinde hinaus-
firhren" ab Ortsausgang der
Betriebssitzgemeinde je km 0,60EUR
t I)cr Anlahrtsprcis enttl i l lr bei
I ]csclzti irhrt in i l ichtung lletriehssirz.)

I 4 Zuschlag für Großraumtaxen
Ab der funften Person je Person l,20EUR

I 5 Zuschlag ftir Funkvermittlung I,2OEIIR

I 6 Bestellfahrten mit einer Vorlauf2eit
größer 30 Minuten 0,80EUR

(2) Die Fortschaltstufe fur jede angefangene
Teilstrecke beträgt 0, IOEUR
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$ 3
. Fahrpreisanzeiger

(1) Die Errechnung des Fahrpreises fur die Beflor-
derung von Personen mit I'axen hat innerhalb
des Pflichtfahrgebietes unter Verwendung eines
geeichten Fahrpeisanzeigers zu erfolgen.

(2) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers beträgt der
Fahrpreis

vom 1. April 2001 bis zum
31. Dezember 2001
2"10 DM bzw 2.30 DM je besetzt zurückgeleg-
ten Kilometer zuzüglich des Grundbetrages von
3"90 DM und

ab dem l. Januar 2002

l .  l0 ELIRO bzw 1.20 ELIRO je besetzt  zur l rck-
gelegten Kilometer zuztiglich des Grundbetra-
ges von 2.00 ELIRO

(3) Die Tarite sind Festpreise. sie durt-en nicht über-
oder unterschritten werden.

(4) lst ein Fahrpreisanzeiger gestört. so ist er
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaties Zogern"
wieder herstellen zu lassen. Diese \"erpfl ichtung
obliegt neben den Taxiunternehmern auch den
Fahrern

$ 4
Beftirderung von Tieren und Gepäck

( l) Fur den T-ransport von Haustieren ist
vom l .  Apr i l  Lr is zum 3l .  Dezember 2001 ein
Zuschlag von 2,50 DM und atr 1. Janttar 2002
'u'on 1.20 EURO zu zahlen.

(2) Die Bef'örderung von Handgepäck hat kostenlos
zu erfolgen.
Für den Transporl von Reisegepäck im Kof}'er-
raum ist vom 1. April bis zum 31. Dezember
2001 ein Zuschlag von 1,00 DVI und atr
l. Januar 2002 von 0.40 EURO zu zahlen

Für den Transport von Gepäck im Fahrgastraurn
ist  vom l .  Apr i l  b is zurn 31. Dezember 2001
ein Zuschlag von 1.50 DM und ab l .  Jartuar
2002 von 0,80 EURO zu zahlen

(3) Der Transport von Blindenhunden. Kranken-
fahrstrihlen und Kinderwagen erfolgt kostenlos.

$ s
Wartezeiten

( I ) Die Wartezeiten werden

vom 1. April bis zum 31. Dezember 2001 mit
32,00 DM je Stunde (0.53 DM je Minute) und
ab l. Januar 2002 mit 16,40 EURO je Stunde
(0,27 EURO je Minute) berechnet
Die Berechnung erfolgt durch den Fahrpreisan-
zeiger.

(2) Als Wartezeit gilt jedes Anhalten der Tare nach
Auftragserteilung auf Veranlassung des Bestel-
lers oder Benutzers sowie aus verkehrsbeding-
ten. nicht vom Taxifährel zu vertretenden
Gründen. Der Beginn der Wartezeit ist dern
Fahrgast anzuzeiuett .

(3) lst der Fahrpreisanzeiger gestcirt. ist die Gebuhr
nach der tatsachlichen Wartezeit
vom l .  Apr i l  b is ztrm 31" Dezernber 2001 mit
0.53 DM je Minute und
ab l. Januar 20A2 rnit (\"21 trURO zLl
berechnen

$ ( t
Riicktr i t t  vom F-ahrauft rag

Wird die Falrrt nach Auttragserteih-rttq wegert \ oll l
Besteller zu vertretenden Clri inclert nicht durchee-
ti; lrrt" sc-r ist innerhalb del Betriebssitzgerneirrde cler
doppelte Ciruncli;etrag irnd aulJerhalb der Betriebs-
sitzgerneincle der doppelte (irundlietraq zuzuqlich
tler Anfahrtskilorleter zu zahlern

\ \ t

Pllichten des J'arifaltrers

Der Tarit i ihrer ist r  ertr l t l ichtet. deni Falrrgast i t l r t '

Verlangen eit te QLrit tunu uber i iert qczahltert

Befi lrdenrngsprreis Linter,{ngabe del Orclnttnss-

nunrrner cler 
-f  

trxe. t les Datums sowie atr i

Wurisch rnit  , , \ngabe cier L;hrzeit  und cler

getährenen Wegstrecke auszttharrdigen

(2) Der 
'Tarif 

ist jederzeit in clcrr J'are rtrttzr-rf it lrren
rund derrt Fahrgast aul' \ 'eriansen zLlr [-, ir lsrcht-
riahnre auszuhartdigen

(i) Weitergehende Verpfl ichturtqelt cies 
-[aritahrers

aus dem Personenbeftirderr"rngsgesetz itnd cier
Verordnr-rng Liber den Betrieb \.on Kraltfähr-
unternehmen im Persotten'' 'er"kehr bleiherl
unberührt

$ 8
Besondere Bestimrlr ut lgen

Das 3.161flerungsentgelt ist in der Regel nach
Beendigung der Fahrt an den Tarifahrer zu zahlen.
Der Taritährer kann iedoch in Aitstlahmefällen

a

{ l }

{
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ü

schon bei Antritt der Fahrt vorschussweise die
Entrichtung eines dem voraussichtlichen Beforde-
rungsent_gelt entsprechenden Betrages verlangen,
ddr bei der endgultigen Bezahlung angerechnet
wird

Sondervereinbarungen im Sinne des g 5l Abs. 2
PBefG sind im Pflichtfahrgebiet zulässig Die
Einführung einer Sondervereinbarung bedarf der
Zustimmung der Genehrnigungsbehörde.

s e
0rdnungswidr igkei ten

Zurviderhandlunsen gegen diese Verordnung
lvercien aufgrund des \ 6l Abs I Ziflbr 4 PBefG
al s ( )rdnr-rngswidriekeit
vom I .  Apr i l  Lr is zurn 31. Dezember 2001 mit
eirter (ieldbLrße bis zu l0 000.00 DM und
ab f . J:rnuar 2002 rnit einer Geldbuße bis zu
-5 U00 t,LtRO geahndet" soweit sie nicht nach
ancleren Vrtrschriften rnit Stratb bedroht sinc.l

$  t 0
I lr- K raft-'I 'reten, A u ßer- Kr"aft-Treten

(  I  )  I ) ie  Verr t rdnr ing t r i t i  n r i t  \ \ ' i rku l tq  \ont  I  Apr i l
20U I  in  Kraf i

(: I Vlit qleichern i)atr-inr tritr die
I  a>: i t i i r i f \  eror dnung des t_andkreises
l larel iancl  r ,or l  l7 Oktober l9c)7 arr lJcr Kraf i

ü

Ratheno r r ,  : { ) { r  i - i ) l - i  i

gez
i)t" l l  Scl ir t-rde r
I  anc l ra t

Ratl tenor.r , .  100l-0:-  :  I

.gez
\\ e-isner
Vorsi tzender des
Kreistages

Besch lüsse des Kreistages

Beschiusse des Kreistaqes clc.s
Havel land r ,otn l9 Febr i - rar  20ül

Beschluss-Nr.  240/01

Nlodellversuch Leistungsprofi lklassen
Tausch eines Schulversuches mit  dem
Oberhavel

Landkreises

"4+3"

Landkreis

Der Kreistag hat beschlossen:
1. dass dem Tausch einer Schulversuchsklasse

"6+6" des Landkreises Havelland gegen den
einer Schulversuchsklasse r'41gri des
Landkreises Oberhavel zugestimmt wird und
somit der Vorbehalt der Landräte im Antrag an
das Ministerium firr Bildung, Jugend und Sport
vom 09. Januar 01, bezogen auf den Landkreis
Havelland, ausgeräumt wird.

2. der Kreistag nimmt ferner zustimmend zur
Kenntnis, dass im Falle einer positiven
Entscheidung des Ministeriums zum
vorgesehenen Tausch, wie unter I ausgefi.ihrt,
die Leistungsprofilklassen an folgenden
Gymnasien errichtet werden.
- "Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium" 

in
Rathenow

- "Goethe-Gymnasium" in Nauen
"L.ise-Meitner-Gymnasium" 

in Falkensee
3. des Weiteren nimmt,der Kreistag die Festlegung

des Ministeriums, eine Leistungsprofilklasse am
Freien Gymnasium Nauen zv errichten, zur
Kenntnis.

Beschluss-Nr. 242/01

Teilaufhebung des KT-Beschlusses Nr. 224/00
lZiffer 4) - Bau-o Nutzungs- u. Finanzierungs-
konzept sowie Standortvorschlag für das im
Berlin nahen Raum zu errichtende Gymnasium..

Der Kreistag hat beschlossen:
I Die Zitller 4 des KT-Beschlusses Nr 224100

r,vird aufgehoben: Verpflichtende Rechtsge-
schäfte für den Grundstückserwerb, den
Architektenwettbewerb und die notwendigen
Planungsleistungen darf die Verwaltung auch
vor der Verof1bntlichung der Haushaltssatzung
3001 e ingehen
Die Verwaltung rvird beauftragt, die hierfür
ertorderlichen Finanzmittel im Vermögens-
haushalt der Haushaltssatzung 20Al
bereifzustellen. Diese Ermächtigung ergeht
vorbehaltl ich des Beschlusses des Kreistages
Liber die Haushaltssatzung 2001 und deren
Bekanntmachung.

2 Die Zitl-ern I bis 3 des KT-Beschlusses Nr.
224100 bleiben entsprechend bereits erfolgter
fl eschl ussfassung aufiechterhalten .
I Das Gymnasium soll auf der Fläche des in

der Anlage beschriebenen Standortes
e ) Dallgow-Döberitz. Neu-Döberitz,
Variante I errichtet werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den hierzu
erfordedichen Grundstückserwerb vorzube-
reiten sorvie auf der Grundlage des
vorliegenden Bau- und Nutzungskonzeptes
den Architektenwettbewerb und alle
weiteren Planungsschritte zu veranlassen.
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Zunächst wird die Projekrstufe 1 (3-zugig,
ohne Internat) umgesetzt.

3. Das Finanzierungskonzept ist nach
Abschluss aller technischen Vorarbeiten
dem Kreistag zvr Beschlussfassung
vorzulegen.

Beschluss-Nr. 243101

Anderung der Tarifverordnung über die
Beftirderungsentgelte im Verkehr mit Taxen

Der Kreistag hat die Tarifuerordnung über die
Beförderungsentgelte im Verkehr mit Taren
(Anlage) beschlossen

(-[cxt dcr l arit\ erordnLurg uber dic I]eliirderr-rtrgsentgcltc rrli

Vc,rkehr mi t  Iaxt :n srehc Sct te l ( ) .  fu l tshlat t  Nr t ) ] . . lahrgl i l tg,8

r o m  l J  M a i l 7 : ( x ) l )

Beschluss-Nr.  244101

Bereitstellung von GFG-NIitteln fi ir die Stadt
Rathenow zrrr Ausrichtung der
Landesgartenschau 2006

Der Kreistag hat beschlossen.
Der Kreista-g unterstützt die Vorbereitungen der
Stadt Rathenow zur Ausrichtung der Landesgartell-
schau im Jahre 2006 wie folgt
In den Jahren 2003 - 2006 sind jahrllch 50 o u der
ertbrderlichen Ergenmittel der Stadt Rathenorv zur
Finanzierung von Fördermaßnahrnen des Landes
Brandenburg, die zweckgebundetr für die Vorberei-
tung der Landesgartenschau ausgereicht werden.
höchstens jedoch I Mio DM jährlich und 2 N{io
DM in Summe trber den Förderzeitraum aus den
Mitteln des GFG unter fblgenden Voraussetzungen
bereitzustellen.
- das GFG wird in der gegenwärrigen Form uttd

annähernd dem gleichen Volumen rvie inr Jahr
2001 weitergefuhrt,

- die Stadt Rathenow erbringt vor der jährlichen

Beschlussfassung zum GFG durch den Kreistag
die notwendigen Nachweise (nach $ 44 der
Landeshaushaltsordnung ).

- die Stadt R.athenow wirkt bei der Konzipierurlg
und Durchfuhrung der Landesgarlenschau auf
deren positive Effekte fur den gesamten
l,andkreis hin und berichtet dem Kreistag
daniber mindestens vor dessen jährlicher

Beschlussfassung uber die Bereitstellung von
GFG-Mitteln fur die Landesqartenschau.

Beschluss-Nr. 245101

Vorschlag zur Vergabe von Investmitteln nach

$ 17 und S 2l  GFG 2001

Der Kreistag hat beschlossen. dass der rn der
Anlage beigefugte Vorschlag zur Vergabe von
Finanzmitteln des Landkreises Havelland zur
Förderung investiver Schwerpunktmaßnahmen der
Stadte und Gemeinden entsprechend dem GFG
200 i urngesetzt wird. Die Llmsetzung erfolgt unter
dem Vorbehalt. dass die Maßnahmen allen recht-
l ichen E,rtordernissen sowohl in der Vorbereitung
als auch in der Durchtijhrung entsprechen.
Der Landrat wird ermächtigt, im Rahmen der
Einzelfällprufung, bei Nichtinanspruchnahme der
durch den Kreistag bestätigten finanziellen Mittel
zu entscheiden uber
l. Eine Umrrerteiir,rng zugunsten anderer durch die

gleiche Gerneinde beantragten und bestätigten
lV{afJnahmen. aber grundsätzlich rnarimal in der
Hohe der nachgerryiesenen Baukosten, bezogen
auf den iin Antragsverfähren dargestellten
Leistungsunrfäng in Abhängigkeit der Ulnsetz-
barkeit unter Berticksichtigr-rng der gefbrderten
Eigenanteile. Dies trif l t jerveils gesonder-t t irr
Maßnahmerr des \  l7 und des $ 21 zt t .

2. Sotbrn keine Ljnrverteih,rng nach Pkt. I ertblgen
kann. ist die Prioritätenirste in weiterer Folge in
Abhangigkeit der [.,rnsetzbarkeit der beantrag-
ten \4aßnahnien abzuarbeiten. Dies trit l i  jeweils

gesonclert tür \'lafSnahnierr des \ l7 Lrnd des
$  2 l  G F G  z u

i Weiterhin u,ircl der Landr-at ermächtigt. Rest-
urnd Ruckiauln ' i ttel aus den Vorjahren
entsprechend der 200 1 bestätigten
Prioritätenliste des CiFCi in der. rveiteren
Reihenfblge zu vergeben Dies trifR .ieweils
gesonclert t i ir \ iaßnahmen cies $ l7 uncl des \ 2l
ZV

1 Beabsichtigt der l-andrat abweichend von den
Punkten 2 und ,l bei beantragten N{aßnahrrten
GFG-Vlittel zu bewill igen. bedarf dres Cer
Beschlussfässung durch den Kreista-s

5 Sollten die N4ittel für die Kotrtrarrzierung des
Optik-lndr-rstrie-N4useuffls \ 2 l/Nr 11 nicht
ausgeschöpft rverden, werden die dann fieien
1\'littel firr beantragte l\{aßnahmen des .{tntes
Ratherrow' verwendet.

Vor Erteilung der Zuw'endungsbescheide ist durch
die Stadte und Genreinden. die fur Straßenbaumaß-
nahmen eine ForderLlng erhalten. det' Nachrveis des
Vorhandenseins bestätigter Straßenausbaubeitrags-
satzungen zLt fiihren Sollte der Nachweis nicl-rt
geführr r,verden, wird der Landrat ermachtigt. nach
den Punkten I urnd 2 ebenfalls eine Umr,'erteilung
vorzunehmen

a

4
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Nicht amtliche Bekanntmachung

. Anzeige der Auflösung der Gemeinnützigen
W i rtsc h a ftsfü rd eru n gs gesellsc h aft

Landkreis Nauen mbH

Gemeinniitzig'e
W i rtsc haftsfti rderu n gs gesellsc haft La n d kreis

Nauen mbH
11641 Nauen

Die Gesellschati ist aufgelöst Die Liläubiger dör
Gesellschaft rverden gemaß S 65 Abs 2 GmbHG
airfgelordert" sich bei ihr unter der Adresse des
[-iclt i idator"s. I-{errn Rechtsanwalt Dr ]\4artin Grosse.
Netrstädt ische Wassertorstraf ]e l -1.  14116
Ilrandenburs. zu rnelden.

Der Liquidator

, t .nr t l iche Bekanntmach ungen

l l r :kln ntrnitch u rt  g der u nteren lV asserbehörde

, {us leger  er fhhren f  i i r  d ie  Er te i lung e iner

l ,e i tungs-  und {n l : rgeuret -h tsbeschein igung a ls
( i r r rnd lage ä i r  d ie  E in t ragung e iner

heschränkten l le rsön l ichen Dienstbarke i t  für
( i rundst i ic l te  i r r  rJer  ( iern : r rkur tg  der  ( lemeinde

Dal leow

ll ic untei e \ \r ; isseiL.eirorcle ( l- ' \ \ ' l l  )  des L-andkleises

I ia' '  r l lant l  gibt hr: l iannl. i ierss

d ie  f )s t  h  lve l |ä  n  d  isc  he '  f  r i  n  kr+ ässerversorgu n g

und . \bwasserbehandlung Gnr  b l l

g.cnräf1 \ ' r  . \ l rs + cir:s ( ir trndbUchbereinigungs-

gusetzes t ( , iBI ler( i  )  \ ' (rnt l{)  Dezentber 199-l

I  t lGi l i  i  S : I  sl .  I  I  ' . ) l  ) .  zuletzt geändert durch
\i ' t ikel I  \r  I  des FrigentLunsi i isteneesetzes vottt

: ( t  l )ezrurber  l9 , , tb  { l ]C jB l  I  S 1028)  son ' ie  der
VcrorcinLins zt.Lr DtrrchtühnrttL{ cles Cinrndbuch-

i:creir i igun!.sgesefzes und anderer Vorschrit ten auf

denr  Cehier  dcs Sac i renrechts  (Sac l ienrechtsdurch-

firhrr-rnusi'erordnuns, SachR-D\') r, t-rrtt
l i )  f )ezenrhc- r  lqq4 (RC;Bl  I  S lc ) { j ( )  b is  -190i )

r: i rren :\nf rarr arrt '  h: i ' tei iung ciner [ .eitLrngs- Lrrtc' i
AnlaqenbescheinigLrng f i i r  tolgende Anlagen und
Leitungen zur 

. l  
r" inkrvassefversorqung gestel l t  hat

ü

-r-------

Trinkwasserfernleitung,oStolper Leitung"

Betroffen von diesem Antrag sind Grundstücke der
Flur 3 und 4 in der Gemarkung Dallgow.
Die von der Anlage betroffenen
Grundstückseigentümer können vier Wochen nach
Erscheinungsdatum dieses Amtsblattes während der
öffentlichen Sprechzeiten im Landkreis Havelland
den eingereichten Antrag sowie die beigefugten
Unterlagen in der Dienststelle Nauen,
Brandenburger Straße 25. 14641 Nauen bei der
unteren Wasserbehörde einsehen.

Spreclizcrten:

| ) ienstag. I)omerstag und Irreitag

l ) i cns tag

9  00  b rs  12 .00  t l h r
15 .00  b i s  l 8  00  t j h r

Die untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und
Anlagenbescheinigung nach Ablauf der
gesetzlichen Frist ( $ 9 Abs 4 GBBeTG i.V.m Q 7
A b s  4 u n d 5 S a c h e n R - D V )
Entsprechend d I Abs 3 GBBeTG ist der
Antragsteller verpfiichtet, dem betroflenen
Grundstuck seigentümer elnen einmaligen
Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen.
Anspniche sind daher r"rnmittelbar an den
.Antraqsteller zu richten.

tluuers_ZulEjnle-qun*q von Wider ,
( ienl i l l  . ' r  9 . \bs. I  Satz I  ( i l lBert i  ist 'uon ( iesetzes wesen eine

i rc :ehr r ink tc  Prs i in l i che  l ) rens tbarke i t  tü r  a l le  am 03. l0  I990

lrcslt:heudcr.r l.cilrrngerr und Anlap.en tirr die Wassen'crsorgung

srxric i . lcseit iuung rr in At 'ruasser entstanclen l) ie durcir ( iesetz

clr l \ l i rr ldclrc besclrr i inkle pcrs(inirche l)rcnstbarkeit  dokumentierl

nLrr i . lcn Stantl  vout t) .1 l()  199(l ", \ l le dauach elngetretenen

Vcr; inclcrurrgcn mrisscu duch cinen zr ' , ' r l recirt l ichen Vertrag

zu rschen dcrlr Vr-rsorgr-rngstrntenrelxrlen und denr
( ir inrdstt ickserssnti inrer geklairt  u erden

I) ir  ,-Lc i)rcnstharkert bereits t lurch ( iesctz entstanden rst- kann

L:ur \ \  i . lcrsprrLch nicht mrt t 'chlendcrn lr inr erständnis /Ltr

lL: lustuug . lcs ( irLurdbtrchcs bcsrül ' t i let r  erden

lr11r . / l r laissl l lcr \ \  rclcrspruch kann nur daralr i  gcricl-rtet sein- dass

dru \ () l l  den antrasstel lenden [- ln1e'rnehmen dirrgestel l te

i .eit trngsl i i l rnrng und Arlrgendarstelh"rng nicht nchtrg rst.  I)res

i-,crlcrrlr't. cluss ein W'iclcrsprr-rch sich nLLr tlagegen riohlcn kann-

dlrss i l l rs ( inrndsiück gar nrcht rrru einer Leitung bzs. einer

,\rt i rrge betrol l l 'n rst.  oder in cincr anr. leren Weise. als von dem
I intt :rnehrnen t iargcstcl l t .  bctrol l 'en is t .

gez
Blunrc'
Arltslerter
Linrn,eltarnt
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Bekanntmachung nach S 14 Abs. 1 des Gesetzes zur rechtlichen

Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung betreffend den Trink- und Abwasserzweckverband

,rGlien"

Der Landrat des Landkreises Havelland als untere Kommunalaufsichtsbehörde hat gemäß $ 14

Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für

Wasse1ersorgung und Abwasserbeseitigung und zur Anderung des Gesetzes über kommunale

Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 6. Juli 1998 (GVBI. I S. 162) folgende

Feststellung getroffen :

1. Der Trink- und Abwasserzweckverband "Glien" ist am 01.01.1992 mit den Mitgliedern

Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, Schönwalde und Wansdorf entstanden.

2. Mit Wirkung vom 23.06.1994 traten die Gemeinden Grünefeld und Bötzow dem Verband bei.

3. Die Verbandssatzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes ,rGlien" vom 31.07.199f in

Kraft getreten am 01.01.1992, in der nach dem Gesetz zur rechtlichen Stabilisierung der

Zweckverbände für Wasserversorgung.und Abwasserbeseitigung geltenden Fassung lautet:

Verbandssatzung des Zweckverbandes für die Abwasserentsorgung im Kreis Nauen

Aufgrund des $ 6l des Gesetzes über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR

(Koämunalverfassung) vom li. Mai 1990 (GBl. I Nr. 28 S. 255) in Verbindung mit $ 5 der

Kommunalverfassung wird nach Beschluß der Verbandsversammlung vom 31.A7.1991 und mit Genehmigung

des Landrates des Kreises Nauen folgende Verbandss atzung des Zweckverbandes für die Abwasserentsorgung

im Kreis Nauen erlassen:

$ l
Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel

(l) Die Gemeinden Schönwalde, Paaren im Glien, Wansdorf, Perwenitz, Pausin bilden einen Zweckverband im

Sinne des Gesetzes über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR vom 17. Mai 1990.

Der Zweckverband ftihrt den Namen ,,Zweckverband ,,Glien" für die Abwasserentsorgung im Kreis Nauen". Er

hat seinen Sitz in Brieselang.

(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er darf Angestellte und

Arbeiter beschäftigen.

(3) Der Zweckverband ftihrt das kleine Landessiegel mit der Inschrift ,,Zweckverband ,,Glien" für

Abwasserentsorgung im Kreis Nauen".

$ 2
Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfaßt das Gebiet der Verbandsmitglieder.

Q J

Auigaben

(l) Dem Zweckverband obliegt die schadlose Abwasserableitung und -behandlung, mit Ausnahme der

Niederschlagsentwässerung, sowie die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Dem Verband obliegt

ferner die Aufgabe die hierzu erforderlichen Aniagen zu planen, zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben.

(2) Der Zweckverband kann für die Durchführung seiner Aufgaben Dritte in Anspruch nehmen.

a,

ar
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$ 4

(l ) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder

sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von Niederschlägen

aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Grundstücken abfließt.

(2) Durch landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigtes Wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich

oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden, sowie Jauche und Gülle sind kein Abwasser im Sinne

dieser Satzung.

(3\ Zu den vom Zw'eckverband im Rahmen der Abwasserbeseitigung und -behandlung wahrzunehmenden

Aufgaben gehören insbesondere

a) die Planung, der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung zentraler Kläranlagen und Anlagen zur

Reinigung des Niederschlagswassers sowie der dazugehörigen Leitungsnetze, Pumpstationen sowie

sonstige Einrichtungen,

b). das Einsammeln und Abfahren des in privaten und gewerblichen Grundstückskläranlagen sowie

öffentl ichen Gebietskläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflußlosen Gruben gesammelten

Abwassers sowie der Einleitung und Behandlung in Abwasserbeseitigungsanlagen sowie

c) die Anpassung verbleibender Grundstückskläranlagen an die allgemein anerkannten Regeln der

Abwassertechnik. wenn der Anschluß der Grundstücke an eine zentrale Abwasserbeseitigungsanlage
aus technischen oder wirtschaftl ichen Gründen ausseschlossen ist.

$ 5
Pfl ichten der Verbandsmitglieder

(l) Die Verbandsmitglieder sind verpfl ichtet, die Auflabenerfüllung durch den Verband zu unterstützen und das

Interesse des Verbandes zu berücksichtigen. Die Verbandsmitglieder stellen dem Zweckverband zur

Durchf-ührung seiner Aufgaben bei.Rohrverlegungen technisch mögliche Trassen zur Verfi. igung, soweit es sich

um gemeindeeigene Straßen, Plätze, Bürgersteige und Geländestreifen handelt.

(2,; Andert ein Verbandsmitglied den baulichen Zustand bzw. die Trassenfiihrung bzw. die Nutzung einer Straße,

eines Platzes, Bürgersteiges oder Geländes, in dem eine verbandseigene Wasser- und Abwasserleitung liegt und

ist aus diesen Gründen eine Veränderung an den Verbandsleitungen erforderlich, so sind die Kosten dafür von

dem Verbandsmitglied zu tragen. sofern nicht gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

$ 6
Organe

Organe des Zrveckverbandes sind:

a) die Verbandsversammlung,
b) der Verbandsvorsteher und
c) der Verbandsvorstand.

$ 7
Verbandsversammlung

(l) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden oder ihren
Stellvertretenden im Verhinderungsfall,

(2) Die Verbandsmitglieder entsenden jeweils einen weiteren Vertreter in die Verbandsversammlung. Ver-
bandsmitglieder über I.000 Einwohner entsenden je angefangene 1.000 Einwohner einen weiteren Vertreter in
die Verbandsversammlung. Maßgebend ist diejenige Einwohnerzahl, die bei der letzten allgemeinen Wahl zu
den Gemeindevertretungen galt.

(3) Jeder weitere Vertreter hat einen Stellveftreter.

ü
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(a) Die weiteren Vertreter werden von ihren Vertretungskörperschaften für deren Wahlzeit gewählt. Die Wahl
muß binnen 2 Monaten nach dem Tag der Gemeindewahl durchgeführt werden. Für die Wahl der weiteren
Verffeter gilt das Verhältniswahlverfahren gemäß Abs. 5. Der Bürgermeister wird auf den Wahlvorschlag der
Fraktion angerechnet, der er im Zeipunkt der Wahl angehört.

(5) Bei Verhältniswahlen stimmt die Gemeindeverffetung in einem Wahlgang über die Wahlvorschläge (Listen)
der Fraktionen ab. Die Zahl der Stimmen, die jeder Wahlvorschlag erhält, wird durch l, 2,3, 4 usw. geteilt. Die
Wahlstellen werden in der Reihenfolge der Höchstzahlen auf die Wahlvorschläge verteilt. Über die Zuteilung der
letzten Wahlstelle entscheidet bei gleicher Höchstzahl das Los, das der Vorsitzende der Gemeirideverffetung
zieht. Die Bewerber einer Fraktion werden in der Reihenfolse berücksichtiet" die sich aus dem Wahlvorschlae
ergibt.

(6) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreter haben jeweils I
Stimme. Die Mitelieder haben in der Verbandsversammlung danach foleende Stimmen:

Schönwalde

Paaren im Glien

Wansdorf

Perwenitz

Pausin

5 Stimmen

2 Stimmen

2 Stimmen

2 Stimmen

2 Stimmen

(7) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten Mitglieds aus ihrer Mitte
den Vorsitzenden und zwei Siellvertretende.

(8) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist gleichzeitig Verbandsvorsteher. Für ihn und seine
Stellvertreter gelten die Vorschriften für ehrenamtliche Bürgermeister entsprechend. Der Verbandsvorsteher und
seine Stellvertretenden dürfen nicht demselben Verbandsmitglied angehören.

(9) Die Vertreter in der Verbandsversammlung handeln in ihrer Tätigkeit nach ihrer freien, durch das öffentliche
Wohl bestimmten Überzeugung. Die Verbandsmitglieder können ihren Vertretern in der Verbandsversammlung
in folgenden Angelegenheiten Weisungen erteilen:

a) Wahlen zu Verbandsorganen,

b) Bestellung eines hauptamtlichen Verbandsvorstehers oder eines anderen hauptamtlichen
Verbandsmitgliedes,

c) Anderung der Verbandssatzung,

d) Beratung der Jahresrechnung und Entlastung.

Die Vertreter der Verbandsmitglieder üben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zum Amtsantritt ihrer
Nachfolger weiter aus.

(10) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich. Die Vorsclrriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen der Gemeindevertretungen gelten entsprechend.

$ 8
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten des Zweckverbandes. Dazu gehören
insbesondere Wahl von Vorsitzendem und Vorstand, Beschlussfassung über Satzungen und Haushaltssatzung/-
plan des Verbandes, Besetzung des Vergabeausschusses, Kreditaufirahmen und Abschluss von Verträgen, sofem
nicht der Verbandsvorsteher oder der Verbandsvorstand nach $$ l0 Abs. 3 oder l1 Abs. 3 zuständig ist. Die
Verbandsversammlung kann die Entscheidung tiber bestimmte Angelegenheiten widerruflich auf den
Verbandsvorsteher oder auf den Verbandsvorstand übertragen, soweit nicht Vorschriften der Gemeindeordnung
oder andere Rechtsvorschriften entgegenstehen.

L
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$ e
Einberufung der Verbandsversam m lung

(t; nie Verbandsversammlung ist vom Verbandsvorsteher einzuberufen, * "O es die Geschäftslage erfordert,
mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Sie muß unverzüglich einberufen werden, wenn l13 der
Verbandsmitglieder es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Die Ladungsfrist beträgt l0 Tage. Der
Verbandsvorsteher setzt die Tagesordnung nach Beratung mit dem Verbandsvorstand fest. Sie ist in die Ladung
aufzunehmen.

(2) Für die Beschlußftihigkeit, Beschlußfassung und die Geschäftsflihrung in der Verbandsversammlung gelten
die Vorschriften ftr die Gemeindevertretung entsprechend, es sei denn, daß gesetzliche Vorschriften etwas
anderes bestimmen.

s l 0
Verbandsvorsteher

(l) Der Verbandsvorsteher entscheidet über alle Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit die Entscheidung
nicht in analoger Anwendung des $ 2l des Gesetzes über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise
in der DDR der Verbandsversammlung vorbehalten sind bzw. nach den Vorschriften dieser Satzung dem
Verbandsvorstand übertragen sind. Der Verbandsvorsteher bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung
vor und führt sie aus. Der Verbandsvorsteher übt gegenüber den Angestellten und Arbeitern des
Zweckverbandes die Befugnisse eines Dienstvorgesetzten aus.

(2) Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, die Verbandsversammlung ausreichend und rechtzeitig über wichtige
Verwaltungsange legenheiten zu unterrichten.

(3) Der Venbandsvorsteher ist verantwortlich für die laufenden Verbandsgeschäfte. Hierzu rechnen alle
Tätigkeiten ftir die Durchführung des normalen Geschäftsbetriebes im Rahmen der Haushaltssatzung und des
Haushaltsplanes. Auf dieser Grundlage wird dem Verbandsvorsteher die Befugnis übertragen, über
Verbandsvermögen bis zu folgenden Wertgrenzen selbständig zu verfi.igen:

a) bei dern Erwerb von Vermögensgegenständen bis zum Wert von 5.000,00 DM,

b) bei der Verfügung über Verbandsvermögen, der Hingabe von Darlehen und anderen
Rechtsgeschäften, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen und bei einer Verpflichtung zu
solchen Geschäften. bis zum Weft von 5.000.00 DM.

c) bei der Aufnahme von Krediten, der Übernahme von Bürgschaften, dem Abschluß von
Gewährverträgen und der Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solchen Rechtsgeschäften,
die den vorgenannten wirtschaftl ich gleichkommen, bis zum Wert von 5.000,00 DM.

s s  l l
Zusammensetzung und Aufgaben des Verbandsvorstandes

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher, seinen beiden Stellvertretenden und 4 weiteren
Mitgliedern.

Die weiteren Mitglieder des Verbandsvorstandes werden von der Verbandsversammlung gewählt. Die
Mitglieder des Verbandsvorstandes müssen der Verbandsversammlung angehören.

(2) Für die Abberufung der Mitglieder während der Amtszeit des Verbandsvorstandes gelten die Vorschriften
über die Abberufung von Mitgliedern der Ausschüsse der Gemeindeveftretungen entsprechend.

Scheidet ein Vonstandsmitglied während seiner Arntszeit aus, so ist in der nächsten Verbandsversammluns ft ir
den Rest der Amtszeit eine Ergänzungswahl durchzuführen.

(3) Dem Verbandsvorstand wird die Befugnis überffagen, über Verbandsvermögen bis nr folgenden
Wertgrenzen selbständig zu verfügen:

ü

a) bei dem Erwerb bei Vermögensgegenständen bis zum Wert von 50.000,00 DM,
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b) bei der Verftigung über Verbandsvermögen, der Hingabe von Darlehen und anderen
Rechtsgeschäften, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen und bei einer Verpflichtung zu
solchen Geschäften, bis zum Wert von 50.000,00 DM,

c) bei der Aufrrahme von Krediten, der Übernahme von Bürgschaften, dem Abschluß von
Gewährverträgen und der Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solchen Rechtsgeschäften,
die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, bis zum Wert von 50.000,00 DM.

(4) Darüber hinaus entscheidet der Vorstand über alle Aufgaben soweit nicht iJie Zuständigkeit der Verbands-
versammlung bzw. des Verbandsvorstehers gegeben ist.

(5) Dringende Maßnahmen, die sofort ausgefiihrt werden müssen, ordnet der Verbandsvorstand fiir die
Verbandsversammlung an. In diesem Fall hat der Vorstand unverzüglich die Genehmigung der
Verbandsversammlung zu beantragen.

(6) Der Verbandsvorstand übt gegenüber dem Verbandsvorsteher und seinen Stellvertretenden die Befugnisse
eines Dienstvorgesetzten mit Ausnahme der Disziplinarbefugnis aus.

$ 1 2
Einberufung und Geschäftsfiihrung des Vorstandes

(l) Der Verbandsvorsteher beruft den Verbandsvorstand ein. Der Verbandsvorstand ist einzuberufen, so oft es
die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Vierteljahr. Er muß unverzüglich einberufen werden,
wenn es l/3 der Vorstandsmitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Der Verbandsvorsteher
setzt die Tagesordnung fest. Sie ist in der Ladung aufzunehmen. Die Ladungsfrist beträgt l0 Tage. In dringenden
Fällen kann die Frist unterschritten werden.

(2) Die Sitzungen des Verbandsvorstandes sind nicht öffentlich.

(3) Die Niederschriften über die Sitzungen des Verbandsvorstandes sind den Mitgliedern der
Verbandsversammlung unverzüglich zu übersenden.

Im übrigen hat der Verbandsvorsteher die Verbandsversammlung regelmäßig über die Arbeit des
Verbandsvorstandes zu unterrichten.

(4) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes haben jeweils eine Stimme. Für die Beschlußftihigkeit, die
Beschlußfassung und die Geschäftsftihrung gelten im übrigen die Vorschriften für Gemeindevertretungen
entsprechend.

$  1 3
Ehrenamti iche Tätigkeit

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die Vorschriften
für Gemeindevertreter entsprechend, ausgenommen die Zahlung von Entschädigungen und Reisekosten.

(2) Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreter werden für die Dauer ihrer Wahlzeit zu Ehrenbeamten
ernannt. Sie bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger tätig.

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung durch
Handschlag auf die gewissenhafte Erftillung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.

(a) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten fiir ihre Teilnahme an Sitzungen
des Vorstandes ein Sitzungsgeld von 25,00 DM einschließlich Reisekosten.

(5) Dem ehrenamtlichen Verbandsvorsteher wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 250,00 DM
monatlich gewährt. Reisekostenentschädigung wird nach den gesetzlichen Bestimmungen zusätzlich gewährt.

)t
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$ 1 4
Verbandsverwaltung

Der Zweckverband unterhält an seinem Sitz eine eigene Verwaltung.

$  l s
Haushalts- und Wirtschaftsfthrung

(l) Für die Haushalts- und Wirtschaftsftihrung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Gemeinderechts
entsprechend.

(2) Der Verbandsvorsteher hat in den ersten 6 Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Jahresabschluß und
den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Der Jahresabschluß und der
Ceschäftsbericht sind nach Prüfung durch die Rechnungsprüfer über den Verbandsvorstand der
Verbandsversamm I ung vorzulegen.

$  1 6
Finanzbedarf

(l) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs einmalige Anschlußbeiträge und regelmäßige
Benutzungsgebühren von den nach den besonderen Rechtsvorschriften Beitrags- bzw. Gebührenpflichtigen
aufgrund besonderer Satzungen.

(2) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den
Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des
einzelnen Verbandsmitglieds zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder ins Verhältnis gesetzt.
Maßgeblich ist die von den ftir die Mitgliedsgemeinden zuständigen Meldeämter festgestellte Einwohnerzahl
jeweils zum 30" Juni des Vorjahres.

$ 1 7
Anderungen der Verbandss atzung

Anderungen der Satzung über die Aufgaben des Verbandes, den Maßstab, nach dem die Verbandsmitglieder zur
Deckung des Finanzbedarfs beizutragen haben, den Beitritt und das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern
müssen unabhängig von der Zustimmung durch die Verbandsmitglieder mit einer Mehrheit von 213 der
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung beschlossen werden. Sie bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehorde.

$  l 8
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Auflrebung des Zweckverbandes

(l) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im Zweckverband
mit einer Frist von l2 Monaten zum Jahresende kündigen.

Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitgliedes im
Zweckverband unter; eine Vermögen sauseinanderset zvng fi ndet n icht statt.

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluß entfallen sind. Die
Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.

(3) Wird der Zweckverband aufge,löst, so erfolgt eine Vermögensauseinandersetzung durch Vereinbarung
zwischen den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfange die
Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes beigetragen haben. Die Auflösung ist
nur dann möglich, wenn die Bilanz des Verbandes ausgeglichen ist. Im Falle eines erforderlichen Ausgleiches
haben die Verbandsmitglieder entsprechend ihrer Einwohnerzahl eine einmalige Ausgleichsumlage zu leisten.

ü
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$ l e
Rechtsstelluns des Personals bei der Auflösuns des Zweckverbandes

Die Bediensteten des Zwectu.rUun'O.s sind im Fall seiner aunorlng oder einer Anderung seiner Aufgaben,
soweit die Beschäftigungsverhältnisse nicht aufgelöst werden, von den Verbandsmitgliedern anteifig zu
übernehmen. Die Regelung, von welchen Verbandsmitgliedern die einzelnen Bediensteten zu übernehmen sind,

erfolgt gleichzeitig mit dem Beschluss über die Auflösung oder Aufgabenänderung des Zweckverbandes. Bei der

Regelung ist das Verhältnis der Zahl der Einwohner des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Einwohner

aller Verbandsmitglieder zugrunde zu legen, soweit nicht die Verbandsmitglieder einvernehmlich etwas anderes

bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichte

Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjahres.

$ 2 0
Bekanntmachungen

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes werden in dem Amtsblatt für den Landkreis Nauen

bekanntgemacht. Die Verbandsmitglieder haben in der frir ihre Bekanntmachungen vorgeschriebenen Form auf

die Veröffentl ichung hinzuweisen. Sind Pläne, Karlen oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung, kann die

öffentliche Bekanntmachung dieser Teile nach Satz I dadurch ersetzt werden, daß sie im Verwaltungsgebäude

des Verbandes für mindestens zwei Wochen ausgelegt werden. Die Ersatzbekanntmachung ist nur zulässig,

wenn der Inhalt dieser Teile zugleich in der Satzung in 'groben Zügen umschrieben wird. Auf die

Ersatzbekanntmachung ist unter Angabe des Ortes und der Dauer der Auslegung in der öft-entlichen

Bekanntmachung nach Satz I hinzweisen.

$  2 l
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist mit

Verfügung des Landrates des Kreises Nauen vom 03 .12.1991 erteilt.

4. Die Anderungssatzung ,, Satzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes Glien" zur

Verbandssatzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes. beschlossen auf der

Verbandsversammlung vom 31.08.1993, in Kraft getreten am 01.11.1993' lautet in der nach

dem Gesetz zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung geltenden Fassung:

SATZUNG

des Trink- und Abwasserzweckverbandes "Glien"

$ r
Verbandsmitglieder, Name, Rechtsform, Sitz, Aufgabe

(l) Die Gemeinden Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, Wansdorf und Schönwalde im Landkreis Nauen bilden

nach den $$ I und 4 ff. des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom

12.12.1991 (GVBI.  BB Sei te 685) einen Zweckverband.

(2) Der Name des Zweckverbandes lautet:

Trink- und Abwasserzweckverband "Glien".

(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im

Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Er dient dem öffentlichen Wohl.

(4) Sitz des Zweckverbandes ist 14641 Paaren/Glien, Chaussee 11a.

Uttl

u*,
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(5) Der Zweckverband hat im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden (verbandsgebiet) die folgenden Aufgaben:

a) die Versorgung mit Wasser
b) die schadlose Abwasserableitung und Abwasserbehandlung, mit Ausnahme der Niederschlags-

entwässerung.

Bei der Aufgabenerfiillung sind die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erftillen.

zu den Aufgaben gehören auch die Planung, Errichtung, Instands etzung, Erneuerung und der Betrieb der zurErfüllung der wasserversorgung, Abwutt.äbl.itung und -behandlung erforderlichen unter- und oberirdischenBauwerke, baulichen und ausrüstungstechnischen An-lägen. 
I

(6) Der zweckverband erläßt die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Satzungen.

$ 2
Organe

Organe des Zweckverbandes sind:

o a) die Verbandsversammluns.
b) der Verband.svorstand,
c) der Verbandsvorsteher.

t

$ 3
Verbandsversammlung

(l) Die verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der verbandsmitglieder. Jedes verbandsmitgliedentsendet in die Verbandsversammlung 2 Vertreter.

(2) Die zahl der in die Verbandsversammlungzu entsendenden Vertreter richtet sich nach der Einwohnerzahlder Mitglieder, und zwar dergestalt, dali uoln J.d.r Mitglied über 1000 Einwohner je angefangene 1000Einwohner ein weiterer vertreter zu entsenden ist. Mehrerä vertreter eines Verbandsmitgliedes sind von ihmnach den Grundsätzen der verhältniswahl zu bestimmen. Jeder vertreter hat eine Stimme.

(3) Für jeden vertreter ist ein stellvertreter zu bestimmen.

!?.jh[".T:hfil 
ihre Stellvertreter werden fiir die Dauer der wahlperiode der Gemeindeverrretungen aus

Sie bleiben bis zur Bestimmung ihrer Nachfolger in der neuen wahlperiode im Amt. Sie verlieren ihr Amt, wennihre Mitgliedschaft in der Gemeindevertretun! vorzeitig endet. In diesem Fall bestellt das verbandsmitglied fiirdie verbandsversammlung bis Z.rm Ende der wahlperiode einen anderen Vertreter oder einen anderenStellvertreter.

(5) Die verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen vorsitzenden und einen Stellvertreter desVorsitzenden.

(6.) Die Mitglieder haben in der verbandsversammrung forgende Stimmen:

Schönwalde
Paaren im Glien
Wansdorf
Perwenitz
Pausin

5 Stimmen
2 Stimmen
2 St immen
2 Simmen
2 Stimmen

'  
$ 4

Aufgaben der Verbandsversammlun s

Die verbandsversammlung überwacht die Angelegenheiten des verbandesAngelegenheiten zu beschließen:
und hat insbesondere folgende
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l .

2 .

3 .

4 .

Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Stellenplan und Wirtschaftsplan

Festsetzung der Verbandsum lage

Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)

Entgegennahme der Jahresrechnung und die Entlastung des Verbandsvorstandes und des Verbandsvor-
stehers.

Erlaß, Anderung und Aufhebung von Satzungen

Veräußerung, Belastung und Erwerb von Grundstücken und sonstigen Verrnögensteilen, soweit es sich
nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Auftahme und Gewährung von Darlehen

Übernahme von Bürgschaften

Einstellung, Befürderung und Entlassung von Mitarbeitern

Geschäftsordnung des Verbandes und seiner Organe

Aufirahme neuer Verbandsmitelieder i

Austritt von Verbandsm itgliedern

Auflösung des Verbandes und Aufteilung des Verbandsvermögens.

s )
Einberufung der Verbandsversam m lun g

Die Verbandsversammlung tritt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr zusammen. Sie muß
zusammentreten, wenn es die Mehrheit der Vertreter in der Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteher
unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung unter Mitteilung der

Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Geschäftsordnung kann für Eilft i l le eine

kürzere Ladungsfrist vorsehen; auf die Abkürzung ist in der Ladung hinzuweisen.

s 6
Besch l uf3ftih igke it, Öffentlichke it

(l) Die Verbandsversammlung ist beschlußftihig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte der

Vertreter anwesend sind und keiner eine Verlet2ung der Vorschriften über die Einberufung rügt.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunftihigkeit der Verbandsversammlung zurückgestellt worden und

wird die Verbandsversammlung zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand zum zweitenmal einberufen, so

ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vertreter beschlußftihig, wenn in der Ladung zur zweiten

Sitzung ausdrücklich hierauf hingewiesen worden ist.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentl ich, soweit nicht das öff-entl iche Wohl oder berechtigte

Interessen einzelner den Ausschluß der Öffentl ichkeit erfordern.

$ 7
Beschlußfassung

(l) Beschlüsse werden, soweit durch Gesetz oder diese Satzung nicht anderes bestimmt, mit der Mehrheit der auf

Ja oder Nein lautenden Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

5 .

6.

Utt.

U*
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(2) Eine Mehrheit von zwei Dritteln der Vertreter ist bei Beschlüssen nach $ 4 Nr. ll, 12 und l3 dieser Satzung
sowie zur Anderung dieser Satzung erforderlich.

$ 8
Wahlen

Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf, sonst durch Stimmzettel. Verlangt ein Vertreter
geheime Wahl, so ist geheim zu wählen
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der
Versamm lungsle iter zieht.

$ e
Beschlußprotokoll

Über die Verbandsversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der
Verbandsversammlung und vom Verbandsvorsteher zu unterschreiben ist. Die Niederschrift hat den
wesentlichen Inhalt der Verhandlungen und insbesondere die Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse
festzuhalten.

$ 1 0
Verbandsvorstand

(l) Die Verbandsversammlung bildet einen Verbandsvorstand. Er besteht aus dem Verbandsvorsteher, seinem
Stellvertreter und den von der Verbandsversammlung gewählten Mitgliedern.

(2) Beratende Mitglieder im Verbandsvorstand könne n zusätzlich andere Angehörige aus den Gemeindever-
tretungen oder Gemeindeverwaltungen der zum Zweckverband gehörenden Gemeinden oder aus der Amts-
verwaltung dieser Gemeinden sein. Die Mitglieder aus der Verbandsversammlung müssen im Verbandsvorstand
die Mehrheit bilden.

(3) Den Vorsitz im Verbandsvorstand fiihn der Verbandsvorsteher.

(4) Der Verbandsvorsteher lädt zu den Sitzungen des Verbandsvorstandes ein.

(5) Auf den Verbandsvorstand finden die $$ 5, 6 Abs. l, $ 7 Abs. l, die $g 8 und 9 und die filr den
Hauptausschuß geltenden Vorschriften der Kommunalverfassung entsprechende Anwendung.

$  l l
Wahl, Stellung und Aufgaben des Verbandsvorstehers

(l ) Die Verbandsversammlung wählt einen Verbandsvorsteher sowie einen Stellvertreter.

(2) Die Wahlzeit ftir den Verbandsvorsteher und seinen Vertreter richtet sich nach den Bestimmunsen über die
Wahlzeit eines Bürgermeisters, Wiederwahl, auch mehrmalige, ist zulässig.

(3) Der Verbandsvorsteher fiihrt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der
Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes,
bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor und vertritt den Zweckverband gerichtlich und
außergerichtl ich.

Er ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung ist
Dienstvorgesetzter des Verbandsvorstehers.

Der Verbandsvorsteher ist zuständig für die Einstellung, Ein- und Höhergruppierung und Entlassung der
Angestellten und Arbeiter, soweit ihm diese Befugnis übertragen worden ist.

t

-
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(4) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von
dem Verbandsvorsteher und von seinem Vertreter oder einem von der Verbandsversammlung zu bestimmenden
Beamten, Angestellten oder Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen. Erklärungen, die nicht den
gesetzlichen Formvorschriften entsprechen, binden den Zweckverband nicht.

$ 1 2
Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verbandsvorstandes und der Verbandsvorsteher sind
ehrenamtlich tatig.
Sie haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird nach den
für Gemeinden geltenden Vorschriften berechnet. Dem Verbandsvorsteher wird eine von der
Verbandsversamm lung festgesetzte Aufwandsentschäd i gung gezah lt.

(2) Neben Arbeitern kann der Zweckverband im Rahmen der Gesetze Beamte und Angestellte hauptamtlich
e ins te l len .

s  1 3
Wirtschaftsführuns

(l) Für die Wirtschaftsführung sowie {tir das Kassen- und Rechnungswesen des Zweckverbandes gelten die
Vorschriften der Kommunalverfassung entsprechend.

(2) Die Kassengeschäfte werden durch die Verbandskasse erledigt.

(3) Dem Verbandsvorsteher obliegt die Kassenaufsicht.

$ 1 4
Verbandsum lagen, Beiträge, Gebühren

( I ) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den
Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des
einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder ins Verhältnis gesetzt.
Maßgeblich ist die von den für die Mitgliedsgemeinden zuständigen Meldeämtern festgestellte Einwohnerzahl
jeweils zum 30. Juni des Vorjahres.

(2) Der Zweckverband erhebt Beiträge und Gebühren in entsprechender
brandenburgi schen Kommunalabgabengesetzes.

Anwendung der Vorschriften des Uü

$  1 5
Bekanntmachunsen

(l) Satzungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt für den Landkreis Nauen und darüber hinaus durch
Aushang fi.ir die Dauer von l4 Tagen in den Schaukästen der Verbandsmitglieder, und zwar

in Paaren Chausse I I a,
in Pausin Dorfstr. 8 und Chaussee 20.
in Perwenitz Dorfstr. -57 und Dorfstr. 82,
in Schönwalde Seb.-Bach-Str. l0 - 12. Dorfstraße 24. Berliner Alle 3 - 5 und
in Wansdorf Dorfstr. 74 A.

bekannt gemacht.

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen, insbesondere auch Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der
Verbandsversammlung, werden durch Aushang für die Dauer von 14 Tagen in den Schaukästen der
Verbandsmitglieder bekannt gemacht. Der Ort der Schaukästen der Verbandsmitglieder bestimmt sich nach
Absatz 1. Der Aushans betreffend die öffentliche Bekanntmachuns von Zeit, Ort und Tagesordnung der

b-
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Sitzungen der Verbandsversammlung hat mindestens 14 Tage vor Sitzungsbeginn zu erfolgen. Der Tag der
Sitzung der Verbandsversammlung wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

Abwicklung b"i eunol.l! a", z*eckverbandes

( l) Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes erfolgt die Verteilung des Vermögens und der Verbindlich-
lichkeiten aufVerbandsmitglieder nach dem Verhältnis der Zal der Hausanschlüsse.

(2) Die Bediensteten des Zweckverbandes sind im Fall seiner Auflösung oder einer Anderung seiner Aufgaben,
soweit die Beschäftigungsverhältnisse nicht aufgelöst werden, von den Verbandsmitgliedern anteilig zu
übemehmen. Die Regelung, von welchen Verbandsmitgliedem die einzelnen Bediensteten zu übemehmen sind,
erfolgt gleichzeitig mit dem Beschluß tiber die Auflösung oder Aufgabenänderung des Zweckverbandes. Bei der
Regelung ist das Verhältnis der Zahl der Einwohner des einzelnen Verbandsmitgliedes zur Zahl der Einwohner
aller Verbandsmitglieder zugrunde zu legen, soweit nicht die Verbandsrnitgtieder einvernehmlich etwas anderes
bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichte
Einwohnerzahl zum 30. Juni des Voriahres.

D  ö 1 7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird hiermit die Verbandssatzung
des Zweckverbandes für die Abwasserentsorgung im Kreis Nauen aufgehoben.

Der Trink- und Abwasserzweckverband Glien

Paaren,  den 31.08.  1993

K. Hanley
Verbandsvorsteher

5. Die Anderungssatzung zur Satzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes ,,Glien..
anlässlich der Aufnahme der Gemeinden Grünefeld und Bötzow in den Verband. beschlossen
auf der Verbandsversammlung vom 22.03.1994, in Kraft getreten zun 23.O6,l994,lautet in der

"r nach dem Gesetz zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und
'- AbwasserbeseitigunggeltendenFassung:

Anderungssatzung vom 22.03.1994 zur Anderung der Satzung des Trink- und
Abwasserzweckverbandes Glien vom 3 1.08. 1993

Durch die Aufnahme der Gemeinden Grünefeld und Bötzow wird die Satzung des Trink- und
Abwasserzweckverbandes in $ I Abs. I wie folgt geändert:

(l) Die Gemeinden Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, Wansdorf, Schönwalde, Grünefeld und Bötzow
bilden nach den $$ 1 und 4 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit im Land Brandenburg (GKG)
vom l  2.12.1991 (GVBI.  BB Sei te 685) einen Zweckverband.

$ 3 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

(6) Die Mitglieder haben in der Verbandsversammlung folgende Stimmen:

t .

2 .

Schönwalde
Paaren im Glien
Wansdorf

5 Stimmen
2 Stimmen
2 Stimmen

-
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Perwenitz
Pausin
Bötzow
Grünefeld

2 Stimmen
2 Stimmen
3 Stimmen
2 Stimmen

3. $ 15 Abs. I erhält folgende Fassung:

(1) Satzungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt für den Landkreis Havelland und darüber hinaus

durch Aushang für die Dauer von l4 Tagen in den Schaukästen der Verbandsmitglieder, und zwar

in Paaren Chausse l1 a,
' in Pausin Dorfstr. 8 und Chaussee 20,

in Perwenitz Dorfstr. 57 und Dorfstr. 82,

in Schönwalde Seb.-Bach-Str. I 0 - 12, Dorfstraße 24, Berliner Alle 3 - 5,

in Wansdorf Dorfstr. 74 A,
in Bötzow Veltener Straße (Gemeindezentrum), Dot'faue 68 (Feuerwehrdepot),

in Grünefeld Dorßtraße 22

bekannt gemacht.

4. Diese Anderuns tritt zum 23.06.1994 in Kraft.

6. Die Anderungssatzung ,rsatzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes ' Glien" vom

l4.ll.lgg4 zur Verbandssatzung dös Trink- und Abwasserzweckverbandes Glien, in Kraft

getreten am 01.01.1995, lautet in der nach dem Gesetz zur rechtlichen Stabilisierung der

Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung geltenden Fassung:

SATZUNG

des Trink und Abwasserzweckverbandes ..Glien"

$ l
Verbandsmitglieder, Name, Rechtsform, Sitz, Aufgabe

(l) Die Gemeinden paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, Wansdorf, Schönwalde und Grünefeld im Landkreis

Havelland und die Gemeinde Bötzow im Landkreis Oberhavel bilden nach den $Q I und 4 ff. des Gesetzes über

kommunafe Zusammenarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 12.12.1991 (GVBI. BB Seite 685) einen

Zweckverband.

(2) Der Name des Zweckverbandes lautet:

Trink und Abwasserzweckverband "Glien".

(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im

Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Er dient dem öffentlichen Wohl.

(4) Sitz des Zweckverbandes ist 14641 Paaren/Glien, Chaussee l1 a.

(5) Der Zweckverband hat im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden (Verbandsgebiet) die foigenden Aufgaben:

a) die Versorgung mit Wasser;

b) die schadlose Abwasserableitung und Abwasserbehandlung, mit Ausnahme der Niederschlags-

entwässerung.

Bei der Aufgabenerfüllung sind die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Zu den Aufgaben

gehören u,r.h di. planung, Enichtung, lnstandsetzung, Erneuerung und der Betrieb der zur Erftllung der

Wasserversorgung, Abwasierableitung und -behandlung erforderlichen unter- und oberirdischen Bauwerke,

baulichen und ausrüstungstechnischen Anlagen.

1*
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$ 2
Organe

Organe des Zweckverbandes sind:

a) die Verbandsversammlung;
b) der Verbandsvorstand;
c) der Verbandsvorsteher.

$ 3
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretem der Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied
entsendet in die Verbandsversammlung mindestens zwei Vertreter.

(2) Die Zahl der in die Verbandsversammlung zu entsendenden weitergn Vertreter dchtet sich nach der Ein-
wohnerzahl der Mitglieder, und zwar dergestalt, daß von jedem Mitglied über 1000 Einwohnpr je angefangene
1000 Einwohner ein weiterer Vertreter zu entsenden ist.

rt (3) Die Vertreter werden durcb die Verffetungskörperschaft der Mitgliedsgemeinden für deren Wahlzeit aus ihrer
Mitte oder aus Dienstkräften des Verbandsmitgliedes gewählt. Es gelten die Grundsätze der Verhältrriswahl.

(4) Fürjeden Veftreter ist ein Stellvertreter zu bestimmen.

(5) Die Vertreter und ihre Stellvertreter werden ftir die Dauer der Wahlperiode der Cemeindevertretungen aus
deren Mitte bestimmt.
Sie bleiben bis zur Bestimmung ihrer Nachfolger in der neuen Wahlperiode im AmL Sie verlieren ihr Amt, wenn
ihre Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung vorzeitig endet. In diesem Fall bestellt das Verbandsmitglied fflr
die Verbandsversammlung bis zum Ende der Wahlperiode einen anderen Vertreter oder einen anderen
Stellv€rtreter.

(6) Die Verbandsversamm lung wählt äus ihrer M itte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des
Vorsitzenden.

(7) Die Mitglieder haben in der Verbandsvenammlung folgende Stimmen:

Schönwalde 5 Stimmen
Paaren im Glien 2 Stimmen

D Wansdorf 2 Stimmen
Perwenitz 2 Stimmen
Pausin 2 Stimmen' 
Bötzow 3 Stimmen
Grünefeld 2 Stimmen

$ 4
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung überwacht die Angelegenheit des Verbandes. Sie beschließt {iber alle wichtigen
Angelegenheiten des Verbandes. Insbesondere hat sie folgende Angelegenheiten zu beschließen:

l. Haushaltsplan,StellenplanundWirtschaftsplan;

2. FestsetzungderVerbandsumlage;

3. Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung);

4. Entlastung des Verbandworstandes und des Verbandsvorstehers;

5. Erlaß, Anderung und Auftrebung von Satzungen;

6. Geschäftsordnung des Verbandes und seiner Organe;

4-
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7. Aufirahme neuer Verbandsm itgl ieder;

Austritt von Verbandsmitgliedern;

Auflösung des verbandes und Aufteilung des verbandsvermöeens.

$ s
Einberufung der Verbandsversamm lun g

Die verbandsversammlung tritt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr zusammen. Sie mußzusammentreten' wenn es die Mehrheit der Verfreter in der Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteher
unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung unter Mitteilung derTagesordnung einberufen. Die Ladungsflist beträgt zwei wochen. Die Geschäftsor,Jnung kann fi.ir Eilftille einekürzere Ladungsfrist vorsehen, auf die Abkürrungist in der Ladung hinzuweisen.

$ 6
Besch lußftih igke it, öffentl ichkeit

(l) Die Verbandsversammlung ist beschlußftihig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte der
Vertreter anwesend sind und keiner eine Verletznngder Vorschriften uber die Einberufung rügt.

(2) Ist die Angelegenheit wegen Beschlußunftihigkeit der Verbandsversammlung zurückgestellt worden und wird
die verbandsversammlung zur Verhandlung tiber den gleichen Gegenstand zum zweiten Mal einberufen, so ist
sie ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vertreter beschlußfähig. wenn in der Ladung zur zweiten
Sitzung ausdrücklich hierauf hingewiesen worden ist.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentl ich, soweit nicht das öffentl iche wohl oder berechtigte
Interessen einzelner den Ausschluß der öffentl ichkeit erfordern.

$ 7
Beschlußfassung

(l) Beschlüsse werden, soweit durch Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit
der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefaßt. Bei Stimmengtiichtreit gilt der Antrag als abgelehnt.

(2) Eine Mehrheit von zwei Dritteln der Vertreter ist bei Beschlüssen nach $ 4 Nr. 7, g und 9 dieser Satzung
sowie zur Anderung dieser Satzung erforderlich.

8 .

9.

a

u,

$ 8
Wahlen

Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf, sonst durch Stimmzettel.
geheime Wahl,  so ist  geheim zu wählen. Gewählt  is t ,  wer die meisten St immen erhäl t .
entscheidet das Los, das der versammlungsleiter zieht.

Verlangt ein Vertreter
Be i  S t immene le ichhe i t

$ e
Beschlußprotokoll

Über die Verbandsversamrnlung ist eine Niederschrift anzuf-ertigen,
Verbandsversammlung und vom Verbandsvorsteher zu unterschreiben
wesentlichen Inhalt der Verhandlungen und insbesondere die Beschlüsse
festzuhalten.

die vom Vorsitzenden der
ist. Die Niederschrift hat den
und die Abstimmungsergebnisse
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$  l 0
Verbandsvorstand

( l) Die Verbandsversammlung bildet einen V€rbandsvorstand. Er besteht aus dem Verbandsvorsteher, seinem
Stellvertreter und den von der Verbandsversammlung gewählten Mitgliedern.

(2) Beratende Mitglieder im Verbandsvorstand können zusätzlich andere Angehörige aus den Gemeindever-
tretungen oder Gemeindeverwaltungen der zum Zweckverband gehörenden Cemeinden oder aus der Amts-
verwaltung dieser Gemeinden sein. Die Mitglieder aus der Verbandsversammlung müssen im Verbandsvorstand
die Mehrheit bilden.

(3) Den Vorsitz im Verbandsvorstand fuhrt der Verbandsvorsteher.

(4) Der Verbandsvorsteher lädt zu den Sitzungen des Verbandsvorstandes ein.

(5) Die Verbandsversammlung hat die Aufgaben, die im Eigenbetriebsrecht dem Werksausschuß ttbertragen
sind, soweit sich nicht aus Bestimmungen dieser Satzung etwas anderes ergibt oder zwingende Vorschriften des
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 19.12.1991 entgegenstehen. Außer
den in dieser Satzung sonst noch ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben entscheidet der Verbandsvorstand

,D insbesondereüberfolgendeAngelegenheiten:

a) Veräußerung, Belastung und Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensanteilen, soweit es
sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltuns handelt:

b) Aufnahme und Gewährung von Darlehen;

c) Übernahme von Bürgschaften:

d) Einstellung, Befijrderung und Entlassung von Mitarbeitern.

(6) Auf den Verbandsvorstand finden die $$ 5,6 Abs. 1,7 Abs. 1,8 und 9 dieser Satzung und die für den
Hauptausschuß geltenden Vorschriften der Kommunalverfassung entsprechende Anwendung.

$  l l
Wahl, Stellung und Aufgaben des Verbandsvorstehers

( I ) Die Verbandsversammlung wählt einen Verbandsvorsteher aus ihrer Mitte sowie einen Stellvertreter.

D (2) Die Wahlzeit für den Verbandsvorsteher und seinen Vertreter richtet sich nach den Bestimmungen tlber die
Wahlzeit eines Bürgermeisters. Wiederwahl, auch mehrmalige, ist zul?issig.

(3) Der Verbandsvorsteher flihrt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der
Verbandssalzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes,
bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor und vertritt den Zweckverband gerichtlich und
außergerichtlich. Er ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Zweckverbandes. Die Verbandsversammlung ist
D ien stvorgesetzte des Verbandsvorstehers.

Der Verbandsvorsteher ist zuständig liir die Einstellung, Ein- und Höhergruppierung und Entlassung der
Angestellten und Arbeiter, soweit ihm diese Befugnis übertragen worden ist.

(4) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedllrfen der Schriftform. Sie sind von
dem Verbandsvorsteher und von seinem Vertreter oder einem von der Verbandsversammlung zu bestimmenden
Beamten, Angestellten oder Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen. Erklärungen, die nicht den
gesetzlichen Formvorschriften entsprechen, binden den Zweckverband nicht.

$ 1 2
Ehrenamtl iche und hauptamtliche Tätigkeit

(l) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verbandsvorstandes und der Verbandsvorsteher sind
ehrenamtlich tatig. Sie haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls. Der Ver-

,---
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dienstausfall wird nach den ftir Gemeinden geltenden Vorschriften berechnet. Dem Verbandsvorsteher wird eine
von der Verbandsversammlung festgesetzte Aufwandsentschädigung gezahlt.

(2) Neben Arbeitern kann der Zweckverband im Rahmen der Gesetze Beamte und Angestellte hauptamtlich
einstel len

$  1 3
Wirtschaftsführung

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes gelten die Vorschriften über die
Wirtschaftsftihrung und das Rechnungswesen der E igenbetriebe sinn gemäß.

$ 1 4
Wirtschaftsiahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

$  l s
Stammkapital

Die Verbandsmitglieder verpfl ichten sich, ihre Anlagen, die sich zur Zeit noch im E,igentum der PWA befinden,
auf den Zweckverband zu übertragen. Diese Anlagen sind zu bewerten. Der Wert dieser Anlagen bildet alsdann
das Stammkapital.

$  1 6
Wirtschaftsplan

(l) Der Zweckverband hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser

besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

(2) Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Vermögensplans. die sachlich eng zusammenhängen, sind
gegenseitig deckungsftihig im Sinne des Eigenbetriebsrechts.

$  t 7
Zwischenberichte

Der Verbandsvorsteher hat den Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung vierteljährlich über die Ent-
wicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vennögensplans schriftlich zu unter-
richten.

$  1 8
Jahresabschluß, Lagebericht, Erfolgsübersicht

(l) Der Jahresabschluß, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht sind bis zum Ablauf von sechs Monaten nach
Ende des Wirtschaftsjahres von dem Verbandsvorsteher aufzustellen und dem Verbandsvorstand und der
Verbandsversamml ung vorzulegen.

(2) Der Jahresabschluß ist nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapi-
talgesellschaften aufzustellen; der Lagebericht ist nach den eigenbetrieblichen Vorschriften zu erstellen.

(3) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind zu prüfen. Überdies sind zu prüf-en,

a) die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfrihrung; dabei ist auch zu prüfen, ob das Unternehmen
wirtschaftlich gefiihrt wird;

b) die Entwicklung der Vermögens- und Erlragslage sowie die Liquiditäts- und Rentabil ität:

ü
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c) die verlustbringenden Geschäfte und die Ursache der Verluste, wenn diese 
.Geschäfte 

und die
Ursache sich nicht nur unerheblich auf die Vermögens- und Ertragslage ausgewirkt haben;

d) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbeffages.

(4) Soweit die zuständige Landesbehörde dies zugelassen hat, soll der Verbandsvorstand einen Wirtschaftsprüfer
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unmittelbar mit der Prüfung beauftragen. Soweit dies nicht der Fall
ist, soll der Verbandsvorstand der zuständigen Landesbehörde einen Wirtschaftsprüfer oder eine
W irtschaft sprüfungsgesel lschaft vorschlagen.

$ l e
Verbandsumlagen, Beiträge, Gebühren

(1) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den
Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des
einzelnen Verbandsmitglieds zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder ins Verhältnis gesetzt.
Maßgeblich ist die von den für die Mitgliedsgemeinden zuständigen Meldeämtern festgestellte Einwohnerzahl
jeweils zum 30. Juni des Vorjahres.

(2) Der Zweckverband erhebt Beitrage und Gebühren in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
brandenburgischen Kommun unalabgabengesetzes.

$ 2 0
Bekanntmachunsen

( l) Satzungen des Zweckverbandes werden in dem Amtsblatt ftir den Landkreis Havelland und darüber hinaus
durch Aushang für die Dauer von l4 Tagen in den Schaukästen der Verbandsgemeinden und zwar

in Paaren
in Pausin
in Penvenitz
in Schönwalde
in Wansdorf
in Bötzow
in Grünefeld

Chaussee I  I .
Dorfstraße 8 und Chaussee 20,
Dorfstraße 57 und Dorfstraße 82,
Seb.-Bach-Str. l0 - 12, Dorfstr. 24, Berliner Allee 3 - 5,
Dorfstr. 7 A,
Veltener Straße (Gemeindezentrum), Dorfaue 68 (Feuerwehrdepot),
Dorfstraße 22

O
bekannt gemacht.

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen, insbesondere auch Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der
Verbandsversammlung, werden durch Aushang für die Dauer von 14 Tagen in den Schaukästen der
Verbandsgemeinden bekannt gernacht. Der Ort der Schaukästen bei den Verbandsmitgliedern bestimmt sich
nach Absatz l. Der Aushang betreffend die öffentliche Bekanntmachung vonZeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzungen der Verbandsversammlung hat mindestens 14 Tage vor Sitzungsbeginn zu erfolgen. Der Tag der
Sitzung der Verbandsversammlung wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

$  2 l
Abwicklung bei Auflösung des Zweckverbandes

(l) Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes erfolgt die Verteilung des Vermögens und der

Verbindlichkeiten auf die Verbandsrnitglieder nach dem Verhältnis der Zahl der Hausanschlüsse.

(2) Die Bediensteten des Zweckverbandes sind im Fall seiner Auflösung oder einer Anderung seiner Aufgaben,

soweit die Beschäftigungsverhältnisse nicht aufgelöst werden, von den Verbandsmitgliedern anteilig zu
übernehmen. Die Regelung, volt welchen Verbandsmitgliedern die einzelnen Bediensteten zu übernehmen sind,
erfolgt gleichzeitig mit dem Beschluss über die Auflösung oder Aufgabenänderung des Zweckverbandes. Bei der
Regelung ist das Verhältnis der Zahl cler Einwohner des einzelnen Verbandsmitglieds zur Zahl der Einwohner
aller Verbandsmitglieder zugrunde zu legen, soweit nicht die Verbandsmitglieder einvernehmlich etwas anderes
bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichte
Einwohnerzahl zum 30. Juni des Voriahres.
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522
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird hiermit die Verbandssatzung

des Trink- und Abwasserzweckverbandes "Glien" vom 22.03.1994 aufgehoben.

7. Die Anderungssatzung vom 26.03.1997 zur Verbandssatzung des ,,Trink- und

Abwasserzweckverbandes Glien", in Kraft getreten am 27.03.1997, lautet in der nach dem

Gesetz zur rechtlichen Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung geltenden Fassung:

Anderungssatzung vom 26.03.1997 zur Anderung der Satzung des Trink- und
Abwasserzweckverbandes Glien vom 14.11 .1994

l .  $ 20 der Satzung erhält folgende Fassung:

(l ) Bekanntmachungen erfolgen durch den ehrenamtlichen Verbandsvorsteher.

(2) Satzungen des Zweckverbandes werden in dem Amtsblatt fiir den Landkreis Havelland und darüber

hinaus durch Aushang für die Dauer von l4 Tagen in den Schaukästen der Verbandsgemeinden und zwar

ü

in Paaren
in Pausin
in Perwenitz
in Schönwalde
in Wansdorf
in Bötzow
in Grünefeld

Chaussee I  l ,
Dorfstraße 8 und Chaussee 20,
Dorfstraße 57 und Dorfstraße 82,
Seb.-Bach-Str. l0 - 12, Dorfstr. 24, Berliner Allee 3 * 5,

Dorfstr. 7 A,
Veltener Straße (Gemeindezentrum), Dorfaue 68 (Feuerwehrdepot),

Dorfstraße 22

bekannt gemacht.

(3) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen, insbesondere auch Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen

der Verbandsversammlung, werden durch Aushang fiir die Dauer von 14 Tagen in den Schaukästen der

Verbandsgemeinden bekannt gemacht. Der Ort der Schaukästen bei den Verbandsmitgliedern bestimmt sich

nach Abs atz l. Der Aushang betreffend die öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung

der Sitzungen cler Verbandsversammlung hat mindestens l4 Tage vor Sitzuirgsbeginn zu erfolgen. Der Tag

der Sitzung der Verbandsversammlung wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

2. Diese Anderune tritt zum 27.03.1991 in Kraft.

8. Die Verbandssatzung des Trink- und Abwasserzweckverband ,,Glien'o wird in der seit dem

08.07.1998 geltenden Fassung gem. $S 14 Abs. l, 6 Abs. 4 des Gesetzes zur rechtl ichen

Stabilisierung der Zweckverbände für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wie folgt

festgestellt:

SATZUNG

des Trink und Abwasserzweckverbandes,,Glien"

r \ l
Verbandsmitglieder, Name, Rechtsform, Sitz, Aufgabe

(l) Die Gemeinden Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, Wansdorf, Schönwalde und Grünefeld im Landkreis

Havelland und die Gemeinde Bötzow im Landkreis Oberhavel bilden nach den $$ I und 4 ff. des Gesetzes über

v
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kommunale Zusammenarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 12.12.1991 (GVBL BB Seite 685) einen
Zweckverband.

(2) Der Name des Zweckverbandes lautet:

Trink und Abwasserzweckverband "Glien".

(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im
Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Er dient dem öffentlichen Wohl.

(4) Sitz des Zweckverbandes ist 14641 Paaxen/Glien, Chaussee I I a.

(5) Der Zweckverband hat im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden (Verbandsgebiet) die folgenden Aufgaben:

a) die Versorgung mit Wasser;

b) die schadlose Abwasserableitung und Abwasserbehandlung, mit Ausnahme der Niederschlags-
entwässerung

Bei der Aufgabenerfüllung sind die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erflillen. Zu den Aufgaben

ü gehören auch die Planung, Enichtung, Instandsetzung, Emeuerung und der Betrieb der zur Erftillung der
Wassewersorgung, Abwasserableitung und -behandlung erforderlichen unter- und oberirdischen Bauwerke,
baulichen und ausrüstungstechnischen Anlagen.

$ 2
Organe

Organe des Zweckverbandes sind:

a) die Verbandsversammlung;
b) der Verbandsvorstand;
c) der Verbandsvorsteher.

- .
s J

Verbandsversammlung

(l) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied
^ entsendet in die Verbandsversammlung mindestens zwei Vertreter.
D

(2) Die Zahl der in die Verbandsversammlung zu entsendenden weiteren Vertreter richtet sich nach der Ein-
wohnerzahl der Mitglieder, und zwar dergestalt, daß von jedem Mitglied über 1000 Einwohner je angefangene
1000 Einwohner ein weiterer Vertreter zu entsenden ist.

(3) Die Vertreter werden durch die Vertretungskörperschaft der Mitgliedsgemeinden für deren Wahlzeit aus ihrer
Mitte oder aus Dienstkdften des Verbandsmitgliedes gewählt. Es gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.

.(4) Fürjeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu bestimmen.

(5) Die Vertreter und ihre Stellvertreter werden für die Dauer der Wahlperiode der Gemeindevertretungen aus
deren Mitte bestimmt.
Sie bleiben bis zur Bestimmung ihrer Nachfolger in der neuen Wahlperiode im Amt. Sie verlieren ihr Amt, wenn
ihre Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung vorzeitig endet. In diesem Fall bestellt das Verbandsmitglied für
die Verbandsversammlune bis zum Ende der Wahloeriode einen anderen Vertreter oder einen anderen
Stellvertreter.

(6) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des
Vorsitzenden.
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(7) Die Mitglieder haben in der Verbandsversammlung folgende Stimmen:

Schönwalde
Paaren im Glien
Wansdorf
Perwenitz
Pausin
Bötzow
Grünefeld

5 Stimmen
2 Stimmen
2 Stimmen
2 Stimmen
2 Stimmen
4 St immen
2 Stimmen

$ 4
Aufgaben der Verbandsversamm lung

Die Verbandsversammlung überwacht die Angelegenheit des Verbandes und hat insbesondere folgende

Angelegenheiten zu beschließen:

Haushaltsplan, Stellenplan und Wirtschaftsplan;

Festsetzung der Verbandsumlage;

Feststel lun g des J ahresabsch lusses (B i lanz, Gewinn und Verlustrechnung);

Entlastung des Verbandsvorstandes und des Verbandsvorstehers;

Erlaß, Anderung und Auflrebung von Satzungen;

Geschäftsordnung des Verbandes und seiner Organe;

Aufirahme neuer Verbandsmitglieder;

Austritt von Verbandsm itgliedern;

Auflösung des Verbandes und Aufteilung des Verbandsvermögens.

$ s
Einberufung der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung tritt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr zusammen. Sie muß

zusammentreten, wenn es die Mehrheit der Vertreter in der Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsteher

unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung unter Mitteilung der

Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Geschäftsordnung kann für Eilftille eine

kürzere Ladungsfrist vorsehen, auf die Abkürzung ist in der Ladung hinzuweisen.

$ 6
Beschlußftihigkeit, Öffentl ichkeit

(l) Die Verbandsversammlung ist beschlußftihig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte der

Verffeter anwesend sind und keiner eine Verletzung der Vorschriften über die Einberufung rügt.

(2) Ist die Angelegenheit wegen Beschlußunfühigkeit der Verbandsversammlung zurückgestellt worden und wird

die Verbandsversämmlung zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand zum zweiten Mal einberufen, so ist

sie ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vertreter beschlußftihig, wenn in der Ladung zur zweiten

Sitzung ausdrücklich hierauf hingewiesen worden ist.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte

Interessen einzelner den Ausschluß der Öffentlichkeit erfordern.

ü

ü
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$ 7
Beschlußfassung

( I ) Beschlüsse werden, soweit durch Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit
der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen.gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(2) Eine Mehrheit von zwei Dritteln der Vertreter ist bei Beschlüssen nach $ 4 Nr. 7, 8 und 9 dieser Satzung
sowie zur Anderuns dieser Satzuns erforderlich.

$ 8
Wahlen

Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf, sonst durch Stimmzettel. Verlangt ein Vertreter
geheime Wahl, so ist geheim zu wählen. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los. das der Versammlungsleiter zieht.

$ e
Beschlußprotokoll

Über die Verbandsversammlung ist eine Niederschrift anzufeftigen, die vom Vorsitzenden der
Verbandsversammlung und vom Verbandsvorsteher zu unterschreiben ist. Die Niederschrift hat den
wesentlichen Inhalt der Verhandlungen und insbesondere die Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse
festzuhalten.

$  1 0
Verbandsvorstand

(1) Die Verbandsversammlung bildet einen Verbandsvorstand. Er besteht aus dem Verbandsvorsteher, seinem
Stellvertreter und den von der Verbandsversammlung gewählten Mitgliedern.

(2) Beratende Mitglieder im Verbandsvorstand können zusätzlich andere Angehörige aus den Gemeindever-
tretungen oder Gemeindeverwaltungen der zurn Zweckverband gehörenden Gemeinden oder aus der Amts-
verwaltung dieser Gemeinden sein. Die Mitglieder aus der Verbandsversammlung müssen im Verbandsvorstand
die Mehrheit bilden.

(3) Den Vorsitz im Verbandsvorstand führt der Verbandsvorsteher.

(4) Der Verbandsvorsteher lädtzu den Sitzungen des Verbandsvorstandes ein.

(5) Die Verbandsversammlung hat die Aufgaben, die im Eigenbetriebsrecht dem Werksausschuß übertragen
sind, soweit sich nicht aus Bestimmungen dieser Satzung etwas anderes ergibt oder zwingende Vorschriften des
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 19.12.1991 entgegenstehen. Außer
den in dieser Satzung sonst noch ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben entscheidet der Verbandsvorstand
insbesondere über folgende Angelegenheiteh:

a) Veräußerung, Belastung und Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensanteilen, soweit es
sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt;

b) Aufirahme und Gewährung von Darlehen;

c) Übernahme von Bürgschaften;

d) Einstellung, Beltirderung und Entlassung von Mitarbeitern

(6) Auf den Verbandsvorstand f inden die $$ 5,6 Abs. 1,7 Abs. 1,8 und 9 dieser Satzung und die für  den
Hauptausschuß geltenden Vorschriften der Kommunalverfassung entsprechende Anwendung.

b
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$  l l
wahl, Stellung und Aufgaben des verbandsvorstehers

(l) Die Verbandsversammlung wählt einen Verbandsvorsteher aus ihrer Mitte sowie einen Stellvertreter.

(2) Die Wahlzeit für den Verbandsvorsteher und seinen Verffeter richtet sich nach den Bestimmunsen über die
Wahlzeit eines Bürgermeisters. Wiederwahl, auch mehrmalige, ist zulässig.

(3) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der
Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Zweckverbandes,
bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor und vertritt den Zweckveiband gerichtlich und
außergerichtlich. Er ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Zweckverbandes. Die Verbandsversammluns ist
Dienstvorgesetzte des Verbandsvorstehers.

Der Verbandsvorsteher ist zuständig für die Einstellung, Ein- und Höhergruppierung und Entlassung der
Angestellten und Arbeiter, soweit ihm diese Befugnis übertragen worden ist.

(4) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von
dem Verbandsvorsteher und von seinem Vertreter oder einem von der Verbandsversammlung zu bestimmenden
Beamten, Angestellten oder Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen. Erklärungen, die nicht den
gesetzlichen Formvorschriften entsprechen, binden den Zweckverband nicht.

$ 1 2
Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit

(l) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und'des Verbandsvorstandes und der Verbandsvorsteher sind
ehrenamtlich tätig. Sie haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ,Jes Verdienstausfalls. Der Ver-
dienstausfall wird nach den ftir Gemeinden geltenden Vorschriften berechnet. Dem Verbandsvorsteher wird eine
von der Verbandsversamm lung festgesetzte Aufwandsentsc hädigung gezah lt.

(2) Neben Arbeitern kann der Zweckverband im Rahmen der Gesetze Beamte und Angestellte hauptamtlich
einstellen.

(3) Die hauptamtliche Einstellung eines Beamten oder Angestellten darf nur erfolgen, wenn für den Fall der
Auflösung des Zweckverbandes oder der Anderung seiner Aufgaben im Zeitpunkt der Einstellung sichergestellt
ist, welches Verbandsmitglied den Beamten oder Angestellten nimmt oder wie sein Dienst- oder
Versorgungsverhältnis geregelt ist.

$  t 3
Wirtschaftsfiihrung

Für die Wirtschaftsfi ihrung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes gelten die Vorschriften über die
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe sinngemäß.

$ 1 4
Wirtschaftsiahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

$  l s
Stammkapital

Die Verbandsmitglieder verpfl ichten sich, ihre Anlagen, die sich zur Zeit noch im Eigentum der pWA befinden.
auf den Zweckverband zu übertragen. Diese Anlagen sind zu beweften. Der Wert dieser Anlaeen bildet alsdann
das Stammkapital.

ü,

ü



b

Amtsblatt für den Landkreis Havelland Seite 48

$ 1 6
Wirtschaftsplan

(l) Der Zweckverband hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser
besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

(2) Ausgaben fiir verschiedene Vorhaben des Vermögensplans, die sachlich eng zusammenhängen, sind
gegenseitig deckungsftihig im Sinne des Eigenbetriebsrechts.

$  1 7
Zwischenberichte

Der Verbandsvorsteher hat den Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung vierteljährlich über die Ent-
wicklung der Erträge und Aufuendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schrift l ich zu unter-
richten.

$  1 8
J ahresabsch I uß, Lagebericht, Erfol gsübers icht

(l) Der Jahresabschluß, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht sind bis zum Ablauf von sechs Monaten nach
Ende des Wirtschaftsjahres von dem Verbandsvorsteher aufzustellen und dem Verbandsvorstand und der
Verbandsversam m I ung vorzu legen.

(2) Der Jahresabschluß ist nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapi-
talgesellschaften aufzustellen; der Lagebericht ist nach den eigenbetrieblichen Vorschriftenztrerstellen.

(3) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind zu prüfen. überdies sind zu prüfen.

a) die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; dabei ist auch zu prüfen, ob das Unternehmen
wirtschaftl ich geführt wird;

b) die Entrvicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquiditäts- und Rentabil itat;

c) die verlustbringenden Geschäfte und die Ursache der Verluste, wenn diese Geschäfte und die
Ursache sich nicht nur unerheblich auf die Vermögens- und Erlragslage ausgewirkt haben;

d) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.

(4) Soweit die ztrständige Landesbehörde dies zugelassen hat, soll der Verbandsvorstand einen Wirtschaftsprüfer
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unmittelbar mit der Prüfung beauftragen. Soweit dies nicht der Fall
ist. soll der Verbandsvorstand der zuständigen Landesbehörde einen Wirtschaftsprüfer oder eine
W i rtschaltsprüfun gsgese I I sc haft vorsch I agen "

$  l e
Verbandsumlagen, Beiträge, Gebühren

( l) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird von den
Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Für die Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des
einzelnen Verbandsmitglieds zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder ins Verhältnis gesetzt.
Maßgeblich ist die von den fiir die Mitgliedsgemeinden zuständigen Meldeämtern festgestellte Einwohnerzahl
jeweils zum 30. Juni des Vorjahres.

(2) Der Zweckverband erhebt Beitrage und Gebühren in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
brandenburgi schen Kommununalabgabengesetzes.

$ 2 0
Bekanntmachungen

( I ) Bekanntmachungen erfolgen durch den ehrenarntlichen Verbandsvorsteher.

b
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(2) Satzungen des Zweckverbandes werden in dem Amtsblatt ftir den Landkreis Havelland und darüber hinaus
durch Aushang für die Dauer von l4 Tagen in den Schaukästen der Verbandsgemeinden und zwar

in Paaren Chaussee I 1,
in Pausin Dorfsffaße 8 und Chaussee 20,
in Perwenitz Dorfstraße 57 und Dorfstraße 82,
in Schönwalde Seb.-Bach-Str. l0 - 12, Dorfstr. 24, Berliner Allee 3 - 5,
in Wansdorf Dorfstr. 7 A,
in Bötzow Veltener Straße (Gemeindezentrum), Dorfaue 68 (Feuerwehrdepot),
in Grünefeld Dorfstraße 22

bekannt gemacht.

(3) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen, insbesondere auch Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der
Verbandsversammlung, werden durch Aushang für die Dauer von 14 Tagen in den Schaukästen der
Verbandsgemeinden bekannt gemacht. Der Ort der Schaukästen bei den Verbandsmitgliedern bestimmt sich
nach Absatz l. Der Aushang betreffend die öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzungen der Verbandsversammlung hat mindestens 14 Tage vor Sitzungsbeginn zu erfolgen. Der Tag der
Sitzung der Verbandsversammlung wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

$ 2 1
Abwicklung bei Auflösung des Zweckverbandes

(1) Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes erfolgt die Verteilung des Vermögens und der
Verbindlichkeiten auf die Verbandsmitglieder nach dem Verhältnis der Zahl der Hausanschlüsse.

(2) Etwaige Versorgungslasten, die sich aus der Abwicklung der Dienstverhältnisse und der Versor-
gungsverhältnisse der Dienstkräfte des Verbandes hierbei ergeben, werden nach Maßgabe des Abs. I auf die
Verbandsmitglieder abgewälzt, soweit nicht eine anweichende Regelung nach $ 12 Abs. 3 getroffen worden ist.

522
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird hiermit die Verbandssatzung
des Trink- und Abwasserzweckverbandes "Glien" vom 22.03.1994 aufgehoben.

Rathenow, den 06.03.2001

gez-
Dr. B. Schröder
- Landrat des Landkreises Havelland -

ü
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